
 

 
 
 
Haupt - und Finanzausschuss 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur 14. Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses 
am Dienstag, den 29.03.2022, 18:30 Uhr 

in das Rathaus, Sitzungssaal (Zimmer 11), Rathausgasse 1, 34576 Homberg (Efze) 
 

 
 
 

Tagesordnung 
 
 

1. 2. Nachtragssatzung zur Entwässerungssatzung 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

(VL-32/2022 
2. Ergänzung) 

 

2. Controllingbericht über ausgewählte Investitionsmaßnahmen mit 
Kostenverfolgung 
Hier: Festlegung von Investitionsmaßnahmen für das Berichtswesen 

(VL-10/2019 
4. Ergänzung) 

 

3. Beratung über die mittelfristige Investitionsplanung der Kreisstadt 
Homberg (Efze) 

(VL-75/2022) 

 

4. Gewerbegebiet Homberg (Efze) Süd; 
hier: Verkauf einer HLG Fläche an eine Homberger Transportfirma 

(VL-28/2022 
1. Ergänzung) 

 

5. Gewerbegebiet Homberg (Efze) Süd; 
hier: Übernahme des Gebäudes U13 von der HLG 

(VL-67/2022 
2. Ergänzung) 

 

6. Rahmenplanung süd- und westliche Innenstadt; 
a) Erwerb der Immobilien „Hospitalstraße 2 und Hospitalstraße 2 a“  
 in Homberg (Efze) 
 
b) Erwerb weiterer Immobilien zur Umsetzung der Rahmenplanung 
 im Wohnquartier „An der Mauer / Hospitalstraße“ 

(VL-46/2021 
2. Ergänzung) 

 

7. 3020102007 Straßenbau Bahnhofsgebiet 
hier: Mittelumwidmung für Straßenbau im Eichenweg 

(VL-181/2019 
2. Ergänzung) 

 

8. LOSLAND -  Zukunft vor Ort gestalten 
Hier: Zusammensetzung der Steuerungsgruppe 

(VL-24/2022 
2. Ergänzung) 

 

9. EFRE-Programm „Lokale Ökonomie; 
hier: Verlängerung des Bewilligungszeitraums 

(VL-4/2019 
9. Ergänzung) 

 

10. Änderung der Besetzung der Sportkommission (VL-74/2022) 
 

11. Verschiedenes  
 

 
Die Teilnahme der Öffentlichkeit ist ausschließlich unter Beachtung der aktuellen Vorgaben 
hinsichtlich des Corona-Virus und der geltenden Hygienevorschriften möglich. 
 
Homberg (Efze), 18.03.2022 
 
 
Christian Marx 
Ausschussvorsitzender 



 
 
 

 
 Homberg (Efze), den 30.03.2022 

 
 

14. Sitzung 
Leg.-Periode 2021 / 2026 
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Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  

 
der 14. Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses 
am Dienstag, 29.03.2022, 18:32 Uhr bis 19:24 Uhr 

 
 

 

Anwesenheiten 
 
Anwesend: 
Ausschussvorsitzender Christian Marx 
stellv. Ausschussvorsitzender Christian Haß 
Ausschussmitglied Klaus Bölling 
Ausschussmitglied Philipp Brämer 
Ausschussmitglied Thomas Höse vertritt Jäger, Achim (FWG) 
Ausschussmitglied Christoph Jäger 
Ausschussmitglied Alwin-Theo Köhler 
Ausschussmitglied Edith Köhler 
Ausschussmitglied Christoph Schulze 
Ausschussmitglied Jürgen Thurau vertritt Dr. Herbold, Martin (SPD) 
 
Von der Verwaltung: 
Herr Sascha Zahmel 
 
Gäste: 
Eine Zuhörerin 
 
Schriftführer: 
Herr Erwin Haas 
 
 

 
Sitzungsverlauf 

 
Der Vorsitzende, Herr Marx, begrüßt die erschienenen Mitglieder des Ausschusses, 
Herrn Stadtverordnetenvorsteher Thurau und entschuldigt Herrn Bürgermeister  
Dr. Nico Ritz. 
 
Gegen Form und Frist der Einladung werden keine Bedenken erhoben. Sodann 
stellt er die Ordnungsmäßigkeit der Ladung und Beschlussfähigkeit des 
Ausschusses fest. 
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1. 2. Nachtragssatzung zur Entwässerungssatzung 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

VL-32/2022 
2. Ergänzung 

 
Herr Ausschussvorsitzender Marx erläutert den Sachverhalt. 
 
Zur Sache spricht Herr Haß. 
 
Beschluss: 
Die im Entwurf vorliegende 2. Nachtragssatzung der Entwässerungssatzung 
wird beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 10 
Ja-Stimmen: 10 
 

2. Controllingbericht über ausgewählte Investitionsmaßnahmen mit 
Kostenverfolgung 
Hier: Festlegung von Investitionsmaßnahmen für das Berichtswesen 

VL-10/2019 
4. Ergänzung 

 
Herr Marx erläutert den Sachverhalt. 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Beschluss: 
Die aufgeführten fertiggestellten Investitionsmaßnahmen sind mit 
Schlussrechnung letztmalig in der Controllingbericht aufzunehmen. Die in der 
Sitzung festgelegten Investitionsmaßnahmen sind ab dem 1. Bericht über den 
Stand des Haushaltsvollzugs 2022 in den Controllingbericht aufzunehmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 10 
Ja-Stimmen: 10 
 

3. Beratung über die mittelfristige Investitionsplanung der Kreisstadt 
Homberg (Efze) 

VL-75/2022 

 
Herr Marx bittet Herrn Zahmel weitergehende Erläuterungen zum 
Sachverhalt zu geben. 
 
Herr Zahmel merkt an, dass die Verwaltung die Investitionsplanung um 
weitere Jahre (mittelfristig/langfristig) ergänzt und die Haushaltsansätze 
gemäß den aktuellen Planungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre 
ausweiten wird. 
Die ergänzte Investitionsplanung ist sodann die Grundlage für weitere 
Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss und soll bei jeder Änderung in 
die Tagesordnung aufgenommen werden. 
 
Zur Sache sprechen Herr Marx, Herr Thomas Höse, Herr Christian Jäger 
und Herr Thurau. 
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Beschluss: 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse der Beratungen über die 
Investitionsplanung in die vorläufige Finanzplanung einzuarbeiten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 10 
Ja-Stimmen: 10 
 

4. Gewerbegebiet Homberg (Efze) Süd; 
hier: Verkauf einer HLG Fläche an eine Homberger Transportfirma 

VL-28/2022 
1. Ergänzung 

 
Herr Marx erläutert den Sachverhalt. 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Beschluss: 
Die aus dem HLG-Grundstück Gemarkung Homberg (Efze), Flur 19, Flurstück 
36/75 zum Verkauf angedachte Teilfläche in Größe von ca. 5.500 qm soll 
nicht an die Transportfirma verkauft werden. Der Magistrat wird beauftragt, 
der Transportfirma Alternativflächen anzubieten und mit dem Interessenten in 
entsprechende Verkaufsverhandlungen einzutreten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 10 
Ja-Stimmen: 10 
 

5. Gewerbegebiet Homberg (Efze) Süd; 
hier: Übernahme des Gebäudes U13 von der HLG 

VL-67/2022 
2. Ergänzung 

 
Herr Marx erläutert den Sachverhalt. 
 
Zur Sache sprechen Herr Thomas Höse und Herr Haß. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Sachstandsbericht zur 
Kenntnis.  
 
Der Magistrat wird beauftragt, mit der Hessischen Landgesellschaft mbH 
einen notariellen Kaufvertrag über die Immobilie U13 in der ehemaligen 
Ostpreußenkaserne abzuschließen. Auf das Erfordernis einer nachträglichen 
Genehmigung wird verzichtet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 10 
Ja-Stimmen: 10 
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6. Rahmenplanung süd- und westliche Innenstadt; 

a) Erwerb der Immobilien „Hospitalstraße 2 und Hospitalstraße  
 2 a“ in Homberg (Efze) 
 
b) Erwerb weiterer Immobilien zur Umsetzung der Rahmenplanung 
 im Wohnquartier „An der Mauer / Hospitalstraße“ 

VL-46/2021 
2. Ergänzung 

 
Herr Marx erläutert den Sachverhalt. 
 
Zur Sache sprechen Herr Alwin Köhler, Herr Bölling und Herr Haß. 
 
Beschluss: 
a) Der Erwerb der Immobilien „Hospitalstr. 2 und 2 a“ in Homberg (Efze), 

beurkundet mit Kaufvertrag vom 10. Juni 2021, vor dem Rechtsanwalt 
Christoph Reiprich, als amtlich bestellter Notarvertreter des Notars 
Christoph Baumunk, Homberg (Efze), UR-Nr.: 224/2021 wird genehmigt. 

 Der Kaufpreis für beide Objekte beträgt 88.000,00 €. 
 
b) Die Verwaltung wird beauftragt die Ankaufsverhandlungen für die 

Objekte Hospitalstr. 3 und 7 sowie An der Mauer 3 a, 6 und 7 a 
fortzuführen und ggfs. entsprechende  Kaufverträge, unter dem 
Vorbehalt der Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung, 
abzuschließen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 10 
Ja-Stimmen: 5 
Nein-Stimmen: 1 
Enthaltungen: 4 
 

7. 3020102007 Straßenbau Bahnhofsgebiet 
hier: Mittelumwidmung für Straßenbau im Eichenweg 

VL-181/2019 
2. Ergänzung 

 
Herr Marx erläutert den Sachverhalt. 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Beschluss: 
Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 385.000,00 € von Investition 
3030762101 „THW, 2.BA“ auf Investition 3020102007 „Straßenbau 
Bahnhofsgebiet“ umgewidmet. Die Mittel sind im HH 2023 erneut einzustellen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 10 
Ja-Stimmen: 10 
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8. LOSLAND -  Zukunft vor Ort gestalten 

Hier: Zusammensetzung der Steuerungsgruppe 
VL-24/2022 

2. Ergänzung 
 
Herr Marx erläutert den Sachverhalt. 
 
Zur Sache sprechen Herr Haß und Herr Bölling. 
 
Beschluss: 
Die Besetzung der Steuerungsgruppe sollte möglichst unterschiedliche Alters- 
und Herkunftsstrukturen wiederspiegeln. 
Die Zusammensetzung der Steuerungsgruppe für das Projekt LOSLAND – 
Zukunft vor Ort gestalten – bis Ende 2022 wird wie folgt beschlossen:  
 
Vertreter/innen aus  
 
- dem Bereich der Seniorenarbeit 
- dem Bereich der Integrationsarbeit 
- der Jugendarbeit oder den Schulen 
- dem Bürgermeister 
- dem/der verantwortlichen Mitarbeiter/in der Stadtverwaltung 
- je einem Vertreter der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen 

Fraktionen (Benennungsverfahren) 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 10 
Ja-Stimmen: 10  
 

9. EFRE-Programm „Lokale Ökonomie; 
hier: Verlängerung des Bewilligungszeitraums 

VL-4/2019 
9. Ergänzung 

 
Herr Marx erläutert den Sachverhalt 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Beschluss: 
Die ‚Förderbestimmungen der Stadt Homberg (Efze) über die Gewährung von 
Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) 2014 bis 2020‘ werden dahingehend angepasst, dass der in Ziffer 9.1 
festgesetzte Zeitraum für die Stellung von Förderanträgen vom 31.12.2021 auf 
den 30.04.2022 verlängert wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 10 
Ja-Stimmen: 10 
 

10. Änderung der Besetzung der Sportkommission VL-74/2022 
 
Herr Marx erläutert den Sachverhalt. 
 
Zur Sache spricht Herr Haß.  
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Beschluss: 

a) Als Vertreter der Stadtverordnetenversammlung wird für den an Stelle des 
aus der Sportkommission zurückgetretenen Stadtverordneten Bruno 
Hassenpflug, Herr Fraktionsvorsitzender Christian Marx gewählt. 
 

b) Vorbehaltlich der Zustimmung des Magistrats, betreffend die Erweiterung 
der Sportkommission um zwei weitere sachkundige Einwohner/innen, wird 
Frau Maria Nohl, Stadtteil Hülsa, 34576 Homberg (Efze) und Herr Werner 
Wagehals, 34576 Homberg (Efze) als sachkundige/er Einwohner/in 
gewählt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 10 
Ja-Stimmen: 10 
 

11. Verschiedenes  
 
a) Auf Anfrage von Herrn Stadtverordnetenvorsteher Thurau erläutert 

Herr Zahmel die geplante Baumaßnahme „Ausbau Abel-Becker-
Weg/Zum Osterbach im Stadtteil Wernswig in Bezug auf die zur 
Verfügung stehenden Haushaltsansätze. 
 

b) Herr Alwin Köhler regt an, für die städtebauliche Ordnung von 
Quartieren zukünftig keine Grundstücksankäufe vorzunehmen und dies 
durch die Kommune zu regeln, sondern die Regelung über private 
Investoren zu vorzunehmen. Die Kommune habe außerdem die 
Möglichkeit, über das Instrument der Veränderungssperre auf die 
städtebauliche Entwicklung Einfluss zu nehmen. 

 

 
 
 
 
Christian Marx Erwin Haas 
Ausschussvorsitzender Schriftführer 
 



Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 
 
Drucksache:   VL-32/2022 2. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Finanzdienste 
 
 
Beratungsfolge Termin 

HAFI 29.03.2022 
Stadtverordnetenversammlung 31.03.2022 
 
 
 
2. Nachtragssatzung zur Entwässerungssatzung 
hier: Beratung und Beschlussfassung 
 
a) Erläuterung: 
Der Kalkulationszeitraum für die kostendeckenden Abwasserbenutzungsgebühren 2019 bis 2021, 
getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswassereinleitung, läuft zum 30. April 2022 aus. Deshalb 
wurde wie bisher die Firma Schüllermann beauftragt, eine dreijährige Kalkulation für die Jahre 
2022 bis 2024 und eine Nachberechnung 2018 bis 2020 gemäß § 10 Absatz 2 Sätze 6 und 7 
Kommunales Abgabengesetz Hessen durchzuführen.  
Nach dem Ergebnis der Berechnungen muss die Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser von 
derzeit 3,92 € auf 3,97 € je m³ Frischwassereinleitung angehoben werden und die 
Benutzungsgebühr für das Niederschlagswasser kann weiterhin in der derzeitigen Höhe von 0,72 € 
je m² versiegelter Fläche erhoben werden.  
Die Kosten für die Durchführung dieser beiden Kalkulationen betragen insgesamt 11.602,50 € 
brutto, wobei dieser Betrag bilanziell auf drei Jahre abgegrenzt wird. 
Die Kalkulationsgrundlagen der beiden Benutzungsgebühren und der Entwurf der 2. 
Nachtragssatzung zur Entwässerungssatzung sind angefügt. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
 
d) Beschlussvorschlag: 
Die im Entwurf vorliegende 2. Nachtragssatzung der Entwässerungssatzung wird beschlossen. 
 

 
 
Anlage(n): 
1. HBG_1011542_NB_Abw_18_20_TIT_0074 
2. HBG_1011542_VS_Abw_22_24_TIT_0073 
3. 2. Nachtragssatzung zur Entwässerungssatzung 
 



 
 

SWS Schüllermann und Partner AG 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 

 

Kreisstadt Homberg (Efze) 
 ......................................................................  
 
Ermittlung von Kostenüber- oder Kostenunter-
deckungen für die Abwasserbeseitigung nach 
den Vorschriften des Hessischen Kommunal-
abgabengesetzes (HKAG) für die Jahre 2018  
bis 2020 
 
 ......................................................................  
 

elektronische Kopie

















































 
 

SWS Schüllermann und Partner AG 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 

 

Kreisstadt Homberg (Efze) 
 ......................................................................  
 
Vorschaurechnung 
zur Kalkulation der kostendeckenden 
Benutzungsgebühren für die Abwasser-
beseitigung, getrennt nach Schmutz- und 
Niederschlagswassereinleitung für die Jahre 
2022 bis 2024 
 
 ......................................................................  
 

elektronische Kopie













































































Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

50261
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2)Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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                                                                Entwurf 

                         2. Nachtragssatzung zur Entwässerungssatzung 

 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142) in der 

zuletzt gültigen Fassung, der §§ 37 bis 40 des Hessischen Wassergesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2010 (GVBl I S. 548) in der 

zuletzt gültigen Fassung, der §§ 1-5a, 6a, 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über 

kommunalen Abgaben in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. I S. 134) in der 

zuletzt gültigen Fassung, der §§ 1 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das 

Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114) in der zuletzt gültigen 

Fassung und der §§ 1 und 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 

Abwasserabgabengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2016 

(GVBl. I S. 70) in der zuletzt gültigen Fassung, hat die 

Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) in der Sitzung am    

(Platzhalter) folgende                                                                                                                                                                                                                                

                 2. Nachtragssatzung zur Entwässerungssatzung beschlossen: 

                                                               Artikel I 

§ 24 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

Für jeden m² wird eine Gebühr von 0,72 Euro jährlich erhoben. 

                                                              Artikel II 

§ 25 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

Die Gebühr beträgt pro m³ Frischwasserverbrauch 3,97 Euro. 

                                                             Artikel III 

Artikel I und II treten am 1. Mai 2022 in Kraft. 

Homberg (Efze), den 

Der Magistrat 

 

Dr. Nico Ritz 

(Bürgermeister) 



Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 
 
Drucksache:   VL-10/2019 4. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Finanzdienste 
 
 
Beratungsfolge Termin 

HAFI 29.03.2022 
 
 
 
Controllingbericht über ausgewählte Investitionsmaßnahmen mit Kostenverfolgung 
Hier: Festlegung von Investitionsmaßnahmen für das Berichtswesen 
 
a) Erläuterung: 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 07.05.2019 beschlossen, die 
nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen in den Controllingbericht aufzunehmen. Mit dem 
2. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs 2019 wurde die Unterrichtung der 
Stadtverordnetenversammlung begonnen. Da ein Großteil der Maßnahmen bereits abgeschlossen 
ist, sollen in der Sitzung neue Investitionsmaßnahmen für das Berichtswesen identifiziert werden. 
 
Aktuell sind folgende Investitionsmaßnahmen Bestandteil des Controllingberichtes: 

• Umbau/Erweiterung Kita Osterbach – fertiggestellt und schlussgerechnet 
• Erweiterung Kita Caßdorf – fertiggestellt, noch nicht schlussgerechnet  
• Neubau Kita Mardorf – fertiggestellt, und schlussgerechnet 
• Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf – fertiggestellt, noch nicht schlussgerechnet 
• Straßenbau Schmückebergsweg - fertiggestellt, noch nicht schlussgerechnet 
• Umbau Bürgerbüro – fertiggestellt und schlussgerechnet 
• Umbau Verwaltungsgebäudes Baubetriebshof – fertiggestellt, noch nicht schlussgerechnet 
• Multifunktionshaus Marktplatz 15 – Im Bau 
• Ärztehaus am Obertor 3. BA – Bisher nur Planungsleistungen 

 
Die Verwaltung schlägt vor, nachfolgende Investitionsmaßnahmen in das Berichtswesen 
aufzunehmen. Die erstmalige Berichtserstattung erfolgt jeweils mit Maßnahmenbeginn. 

• Städtebauförderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung 
• Dorfentwicklungsprogramm  
• Nahwärmeversorgung in der Altstadt 
• Soz. Integration im Quartier – Kulturzentrum Krone 
• Straßenbau Hersfelder Straße 
• Straßenbau Holzhausen 
• Straßenbau Bahnhofsgebiet 
• Sanierung Stadion 
• Neubau Bushaltestellen 
• Aufwertung Freibad Erleborn 

Erweiterung THW Geschäftsstelle 
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b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
 
d) Beschlussvorschlag: 
Die aufgeführten fertiggestellten Investitionsmaßnahmen sind mit Schlussrechnung letztmalig in 
der Controllingbericht aufzunehmen. Die in der Sitzung festgelegten Investitionsmaßnahmen sind 
ab dem 1. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs 2022 in den Controllingbericht 
aufzunehmen. 
 

 
 
 
 



Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 
 
Drucksache:   VL-75/2022 
 
Fachbereich:  Finanzdienste 
 
 
Beratungsfolge Termin 

HAFI 29.03.2022 
 
 
 
Beratung über die mittelfristige Investitionsplanung der Kreisstadt Homberg (Efze) 
 
a) Erläuterung: 
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 16.11.2021 wurde sich darauf verständigt, 
die Investitionsplanung der zukünftigen Haushaltsjahre im Vorgriff auf die Haushaltsplanungen 
eingehend im Haupt- und Finanzausschuss zu beraten. 
Die Ergebnisse der Beratungen werden in der Investitionsplanung eingearbeitet bzw. ergänzt. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
GemHVO, HGO 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
Kostenstelle:  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:    
Tatsächlich verfügbare Mittel:    
 
 
d) Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse der Beratungen über die Investitionsplanung in die 
vorläufige Finanzplanung einzuarbeiten. 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. Investitionsplanung HaFi 
 



Investitionsnr. Bezeichnung der Investition 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1040202301 Neukonzeption Heimatmuseum 50.000,00 €
1050222201 Beschaffung Spielgeräte KiTa Holzhäuser Feld 2.200,00 €
1050232001 Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen 700.000,00 € 1.350.000,00 €
1050232002 Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen -300.000,00 € -500.000,00 €
1050232003 Kreisausgleichsstock Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen -15.000,00 €
1050252201 Beschaffung Gruppenausstattung KiTa Hülsa 7.000,00 €
1050292201 Beschaffung Bodentrampolin Waldkita 2.800,00 €
1060600801 Pauschale Investitionszuweisung vom Land -312.700,00 € -312.700,00 € -312.700,00 € -312.700,00 €
2010102201 Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln 5.000,00 €
2010112201 Beschaffung Fahrzeug inkl. Messanlage 131.500,00 € 110.000,00 €
2020100901 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr 60.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €
2020101601 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
2020102001 Installation Mastsirene Relbehausen 15.000,00 €
2020111801 Neubau Stützpunktfeuerwehr 1.000.000,00 € 2.000.000,00 €
2020112201 Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt 441.000,00 €
2020112202 Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt -196.000,00 €
2020112301 Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt 57.200,00 €
2020112302 Zuwendung Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt -13.200,00 €
2020112401 Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt 495.000,00 €
2020112402 Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt -220.000,00 €
2020142201 Sanierung 1.+ 2. OG Feuerwehr (DGH) Caßdorf 50.000,00 €
2020162001 Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen 115.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €
2020162002 Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen -175.000,00 € -280.000,00 €
2020182201 Zuschuss Beschaffung MTW Hülsa 1.000,00 €
2020182202 Anbau Feuerwehr Hülsa 50.000,00 € 200.000,00 €
2020192401 Neubau Feuerwehrhaus Lembach / Roppershain - Planungskosten 200.000,00 €
2020232301 Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen 153.400,00 €
2020232302 Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen -35.400,00 €
2020252301 Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain 153.400,00 €
2020252302 Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain -35.400,00 €
2020282202 Zuschuss Beschaffung MTW Wernswig 1.000,00 €
2030101901 Digitalisierung aller Friedhöfe 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
2030112201 Lautsprecheranlage mit Akku/Headset für Friedhöfe 3.000,00 €
2030112501 Gemeinschaftsurnengrabfeld - Stehle 7.000,00 €
2030242201 Stühle für Friedhofshalle Waßmuthshausen 5.000,00 €
3010100801 20% Beteiligung Wasserversorgung 75.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 €
3010101804 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" 560.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 €
3010101805 Bundes-Landes-Zuschuss Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün" -376.500,00 € -420.000,00 € -420.000,00 € -420.000,00 €
3010102101 Dorfentwicklungsprogramm  - IKEK 2021 / Projekte ab 2022 300.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 €
3010102103 Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse -225.000,00 € -375.000,00 € -375.000,00 € -750.000,00 €
3010102104 Erschließungskosten Neubaugebiet Cassdorf 210.000,00 €
3010102106 Erschließungskosten  Neubaugebiet Mühlhausen 400.000,00 €
3010102107 Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Mühlhausen -370.000,00 €
3010102201 Umbau Kanalsystem Kirschenberg Mühlhausen 400.000,00 €
3010102108 Erschließungskosten Neubaugebiet Wernswig 210.000,00 € 250.000,00 € 100.000,00 €
3010102109 Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Wernswig -150.000,00 € -250.000,00 € -160.000,00 €
3010201901 Nahwärmeversorgung in der Altstadt 580.000,00 €
3010202201 Post-Corona-Stadt "WANDELpfad und Co-Working Galerie" 67.050,00 € 47.580,00 €
3010202202 Bundeszuschuss Post-Corona-Stadt "WANDELpfad und Co-Working Galerie"" -25.470,00 € -18.070,00 €
3020100807 Erneuerung von Brücken 150.000,00 €
3020101806 Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode 270.000,00 €

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2022 beabsichtigten Investitionen
und Investitionsplan 2023 - 2025



Investitionsnr. Bezeichnung der Investition 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2022 beabsichtigten Investitionen
und Investitionsplan 2023 - 2025

3020101812 Straßenbau Hersfelder Straße 680.000,00 € 970.000,00 € 840.000,00 €
3020102104 Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße -293.000,00 € -419.000,00 € -363.000,00 €
3020101905 Straßenbau Holzhausen 350.000,00 € 650.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €
3020101906 Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet 1.265.000,00 € 543.000,00 €

3020101907
Landeszuschuss Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet FAG 
Nahmobilität -766.500,00 €

3020102001 Neubau Bushaltestellen 1. BA 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €
3020102002 Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA -300.000,00 € -300.000,00 € -300.000,00 €
3020102003 Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA -30.000,00 € -30.000,00 € -30.000,00 €
3020102101 Ausbau OD Mühlhausen 745.000,00 €
3020102102 Landeszuschuss Ausbau OD Mühlhausen Gehwege -75.000,00 €
3020102103 Kostenerstattung Land Ausbau OD Mühlhausen -500.000,00 €
3020102105 Anlage eines Geh- und Radweges im Weidenweg in Caßdorf 55.000,00 €
3020102106 Neubau Gehweg Kasseler Straße (Sudetenweg-Schlossbergzentrum) 95.000,00 €
3020102107 Kostenerstattung Land Gehweg Kasseler Str. -35.000,00 €
3020102201 Ausbau OD Caßdorf 145.000,00 € 835.000,00 €
3020102202 Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege -5.000,00 € -160.000,00 €
3020102203 Kostenerstattung Land Ausbau OD Caßdorf -55.000,00 € -500.000,00 €
3020102205 Neubau Geh- und Radweg K47, Berge 200.000,00 €
3020102206 Kostenerstattung Land Geh- und Radweg K47 -150.000,00 €
3020601801 Stadtmobiliar Außenanlagen 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
3030100901 Finanzierung HLG Stadtumbauprojekte Schwalm-Eder-Mitte 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €
3030200801 Grundstücksverkäufe -400.000,00 € -100.000,00 € -100.000,00 € -100.000,00 €
3030200802 Grundstücksankäufe 800.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
3030201801 Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet Homberg Süd 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
3030301501 Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude 400.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 600.000,00 €
3030571901 Ärztehaus am Obertor -Dritter Bauabschnitt- 400.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 €
3030651701 Multifunktionshaus Marktplatz 15 230.800,00 €
3030762101 THW, 2.BA 400.000,00 €
3030902001 Parkplatzgestaltung O1/Enge Gasse 350.000,00 € 350.000,00 €
3040102201 Notstromversorgung Stadthalle 100.000,00 €
3040102301 Neubeschaffung Bestuhlung Stadthalle 120.000,00 € 120.000,00 €
3050112201 Sanierung Stadion 400.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €
3050112202 Bundesförderung Sanierung Stadion -180.000,00 € -675.000,00 € -675.000,00 €
3050112203 Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg" 300.000,00 € 2.700.000,00 €
3050112204 Umbau Tennenplatz 565.000,00 €
3050112205 Landesförderung Umbau Tennenplatz -508.500,00 €
3050200801 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplätze 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €
3060201803 Aufwertung Freibad Erleborn 2.600.000,00 € 1.535.000,00 €
3060202001 Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn -430.000,00 €
3060202101 Kreisausgleichsstock Aufwertung Freibad Erleborn -100.000,00 €
3060202201 Beschaffung Wasserspielzeug "Lobster" 5.000,00 €
3070120901 Erneuerung techn. Anlagen u. Ausstattung TBH (Kläranlage) 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €
3070121701 Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchungen 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 €
3070121901 Neuregelung Abwasserreinigung Dickershausen 1.500.000,00 €
3080100801 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
3080102201 Beschaffung eines Abrollcontainers für Müll 10.000,00 €
3080102202 Beschaffung von zwei Fahrradgaragen 30.000,00 €
3080102203 Beschaffung Thermobehälter für Asphalt 20.000,00 €
3080102204 Sanierung Dächer Baubetriebshof und PV-Anlage 200.000,00 €



Investitionsnr. Bezeichnung der Investition 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2022 beabsichtigten Investitionen
und Investitionsplan 2023 - 2025



Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 
 
Drucksache:   VL-28/2022 1. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Technische Dienste 
 
 
Beratungsfolge Termin 

HAFI 29.03.2022 
Stadtverordnetenversammlung 31.03.2022 
 
 
 
Gewerbegebiet Homberg (Efze) Süd; 
hier: Verkauf einer HLG Fläche an eine Homberger Transportfirma 
 
a) Erläuterung: 
Am 17.02.2022 hat sich die Stadtverordnetenversammlung mit folgendem Sachverhalt befasst: 
 
Wegen eines Großbrandes im vergangenen Jahr im Bereich der ehem. Dörnbergkaserne wurden 
die Garagen einer Homberger Transportfirma stark beschädigt und in Folge unbrauchbar für den 
Betrieb. Eine Übergangslösung hat die Firma gefunden, diese eignet sich jedoch nicht als Basis für 
die Zukunft des Betriebs. Die Tatsache, dass dieser in den letzten Jahren sowohl beim Fuhrpark 
als auch beim Mitarbeiterstamm enorm gewachsen ist, erhöht den Platzbedarf für Garagen und 
Büroflächen. Aus diesem Grund möchte der Betriebsinhaber die in der Anlage Nr. 1 + 2 „rot“ 
gekennzeichnete HLG-Fläche (Baufeld U 10) in Größe von ca. 5.500 qm, herauszumessen aus 
dem Grundstück Gemarkung Homberg (Efze), Flur 19, Flurstück 36/75, erwerben, um dort ein 
Verwaltungsgebäude sowie mehrere Garagen zu errichten. 
 
Der Kaufpreis wurde seitens der HLG ermittelt und beträgt 107.000,00 € (siehe Anlage Nr. 3 ). 
 
Der Interessent hat in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.02.2022 sein Projekt 
vorgestellt. 
 
In der Stadtverordnetenversammlung am 17.02.2022 wurde beschlossen, den 
Tagesordnungspunkt zu vertagen. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
Kostenstelle:  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:    
Tatsächlich verfügbare Mittel:    
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d) Beschlussvorschlag: 
Aus dem HLG-Grundstück Gemarkung Homberg (Efze), Flur 19, Flurstück 36/75 soll eine 
Teilfläche in Größe von ca. 5.500 qm, verkauft werden. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 
107.000,00 €. 
 
Die HLG wird beauftragt den notariellen Vertrag vorzubereiten und abzuschließen. Auf die 
nachträgliche Genehmigung des Vertragsgeschäftes wird verzichtet. 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. 210131 - STVO-Vorlage - Anlagen 1 - 3 
 









Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 
 
Drucksache:   VL-67/2022 2. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Städtische Gremien 
 
 
Beratungsfolge Termin 

HAFI 29.03.2022 
Stadtverordnetenversammlung 31.03.2022 
 
 
 
Gewerbegebiet Homberg (Efze) Süd; 
hier: Übernahme des Gebäudes U13 von der HLG 
 
a) Erläuterung: 
Am 15.03.2022 hat der Magistrat die Verwaltung beauftragt, die Unterbringung von Flüchtlingen 
aus der Ukraine im Gebäude U13 in der ehemaligen Ostpreußenkaserne mit Nachdruck 
vorzubereiten. 
 
Zu diesem Zweck übernimmt die Stadt Homberg (Efze) das Objekt aus der Bodenbevorratung der 
Hessischen Landgesellschaft mbH (HLG) ins kommunale Eigentum. Das zu übernehmende 
Baufeld und der kalkulatorische Kaufpreis im Rahmen der Bodenbevorratung sind in der Anlage 
dargestellt. 
 
Die Übernahme des Gebäudes U13 von der HLG ist aus der Investitionsnummer 3030200802 
Grundstücksankäufe zu finanzieren. Die erforderlichen Instandsetzungs- und Einrichtungskosten 
können ebenfalls aus dieser Investitionsnummer finanziert werden (anschaffungsnahe 
Herstellungskosten). Etwaige überplanmäßige Auszahlungen für weitere Grundstücksankäufe 
müssen dann ggf. gesondert beschlossen werden. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
 
d) Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.  
 
Der Magistrat wird beauftragt, mit der Hessischen Landgesellschaft mbH einen notariellen 
Kaufvertrag über die Immobilie U13 in der ehemaligen Ostpreußenkaserne abzuschließen. Auf das 
Erfordernis einer nachträglichen Genehmigung wird verzichtet. 
 

 
Anlage(n): 
1. A1 - Baufeld U13 
2. A2 - Kaufpreisermittlung U13 
 



 

Gewerbegebiet Homberg – Süd 
ehem. Ostpreußenkaserne  

 

 

Baufeld OPK Gebäude U 13, Parzelle 36/100  

Größe: 7.038 qm (nach Umlegungsplan 10.8. 2020) 

Flächenaufteilung: 

 Bebaute Fläche: 770 qm 

 Freifläche 4.780 qm 

 davon Fläche Dienstbarkeiten 0 

 Grünflächen 1.500 qm 

 



 



Vermarktung Kaserne Homberg

Kaufpreisermittlung 

Baufeld: U 13, Gemarkung Homberg Flur 19 FS 36/100

Käufer:  NN

Flächencharakteristik Größe in m² Flächenpreis €/m² Bildung KP

1 Grundstücksgröße 7.038         

2 Bebaute Grundfläche 770            30,00                     23.100,00              

3 nutzbare Freifläche 4.780         15,00                     71.700,00              

4 Fläche Dienstbarkeiten -              8,00                       -                          

5 Grünflächen 1.488         1,00                       1.488,00                

6 Zaunanlage 11.835,01              

7 Toranlage 7.812,11                

Gesamt KP 115.935,12            

  

  

HLG Kassel, den 14.03.2022/Li

Grundstück lt Umlegungsplan 10.8.2020
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Kaufpreisfestlegung mit Zaun u. Tor (003) 15.03.2022



Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 
 
Drucksache:   VL-46/2021 2. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Technische Dienste 
 
 
Beratungsfolge Termin 

BPUS 28.03.2022 
HAFI 29.03.2022 
Stadtverordnetenversammlung 31.03.2022 
 
 
 
Rahmenplanung süd- und westliche Innenstadt; 
a) Erwerb der Immobilien „Hospitalstraße 2 und Hospitalstraße 2 a“   
 in Homberg (Efze) 
 
b) Erwerb weiterer Immobilien zur Umsetzung der Rahmenplanung im  
 Wohnquartier „An der Mauer / Hospitalstraße“ 
 
a) Erläuterung: 
Die Beratung und Beschlussfassung zu den folgenden Punkten wurde in der 
Stadtverordnetenversammlung am 17.02.2022 vertagt: 
 
a) Mit Beschluss vom 25.03.2021 hat der Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze) die 
 Verwaltung beauftragt, mit dem Eigentümer der Immobilien „Hospitalstraße 2 und 2a“ in 
 Verhandlungen zu treten und die Grundstücke – unter dem Vorbehalt der 
 Stadtverordnetenversammlung – zu erwerben. 
 Der Kaufvertrag wurde – mit dem v. g. Vorbehalt -  am 10. Juni 2021 vor dem Rechtsanwalt 
 Christoph Reiprich, als amtlich bestellter Notarvertreter des Notars Christoph Baumunk, 
 Homberg (Efze), mit UR-Nr.: 224/2021, beurkundet. Der Kaufpreis beträgt für beide 
 Objekte 88.000,00 € und beruht auf einer Schätzung der Hausbank von Herrn Breiding.  
 Die Gebäude – mit insgesamt 5 Wohneinheiten – sind lediglich teilrenoviert (Anlagen 1 - 4). 
 Die beiden Gebäude liegen im Wohnquartier „An der Mauer / Hospitalstraße / Freiheiter 
 Straße“ und damit im Geltungsbereich der städtischen Rahmenplanung  für die südliche 
 und westliche Innenstadt. 
 Die Wohngebäude könnten, gemeinsam mit den anderen Immobilien, die bereits im 
 Eigentum Stadt Homberg (Efze) stehen (An der Mauer 5, Garten ehem. Henze, Freiheiter  
 Str. 18, Hospitalstraße 5, Freiheiter Str. 28) durch gezielte Sanierungs- und 
 Aufwertungsmaßnahmen erheblich zur Verbesserung des Wohnumfeldes, der 
 Wohnqualität und der Infrastruktur beitragen. 
 
b) Um die Ziele der Rahmenplanung komplett umzusetzen, sollte der Ankauf weiterer 
 Immobilien in diesem Quartier vorangetrieben werden (siehe Auszug aus städtebaulichem 
 Rahmenplan (Anlage Nr. 5 – 6). Die Verwaltung hat bereits mit den betreffenden 
 Grundstückseigentümern Kontakt aufgenommen und über einen möglichen Ankauf 
 verhandelt.  
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Der Stand der aktuellen Verhandlungen ist in den Anlagen Nr. 7 + 8 dokumentiert.  
 
Im Vorfeld der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung findet am 
28.03.2022 um 17:30 Uhr ein Ortstermin im Quartier statt. Bürgermeister Dr. Ritz wird sodann in 
der Ausschusssitzung den aktuellen Erkenntnisstand zur Quartiersentwicklung vortragen. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
Kostenstelle:  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:    
Tatsächlich verfügbare Mittel:    
 
 
d) Beschlussvorschlag: 
a) Der Erwerb der Immobilien „Hospitalstr. 2 und 2 a“ in Homberg (Efze), beurkundet mit Kauf
 vertrag vom 10. Juni 2021, vor dem Rechtsanwalt Christoph Reiprich, als amtlich bestellter 
 Notarvertreter des Notars Christoph Baumunk, Homberg (Efze), UR-Nr.: 224/2021 wird 
 genehmigt. 
 Der Kaufpreis für beide Objekte beträgt 88.000,00 €. 
 
b) Die Verwaltung wird beauftragt die Ankaufsverhandlungen für die Objekte Hospitalstr. 3
 und 7 sowie An der Mauer 3 a, 6 und 7 a fortzuführen und ggfs. entsprechende 
 Kaufverträge, unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung, 
 abzuschließen. 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. 220126 - Anl. 1 - 8 zur überarb. STVO-Vorlage 
 



















Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 
 
Drucksache:   VL-181/2019 2. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Technische Dienste 
 
 
Beratungsfolge Termin 

Magistrat 24.03.2022 
HAFI 29.03.2022 
Stadtverordnetenversammlung 31.03.2022 
 
 
 
3020102007 Straßenbau Bahnhofsgebiet 
hier: Mittelumwidmung für Straßenbau im Eichenweg 
 
a) Erläuterung: 
In diesem Jahr sollen die Bauarbeiten im Bahnhofsgebiet starten. Mit den Kanal-, Wasserleitungs- 
und Straßenbaumaßnahmen wird im Eichenweg begonnen. Die Bauarbeiten im Tannenweg sind 
für 2023 und im Birkenweg 2024 geplant.  
 
Für die Kanalbauarbeiten stehen Mittel unter der Investitionsnummer 3070121701 zur Verfügung.  
 
Für den Straßenbau im Eichenweg (Investitionsnummer 3020102007) sollten im Haushalt 2022 
Mittel in Hohe von 385.000,00 € angemeldet werden. Durch ein Versehen wurde der 
Fragenkatalog nicht übermittelt und die Mittelanmeldung somit nicht in die Finanzplanung 
aufgenommen. 
 
Um die Straßenbauarbeiten im Eichenweg dieses Jahr durchführen zu können, ist eine 
Mittelumwidmung erforderlich. Daher schlägt die Bauverwaltung vor Mittel in Höhe von  
385.000,00 € von der Investitionsnummer 3030762101 THW, 2.BA umzuwidmen. Die 
Haushaltsmittel sollen im Haushalt 2023 erneut eingestellt werden. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
GemHVO, HGO, Haushaltspläne der Kreisstadt Homberg (Efze) 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
Kostenstelle: 3020102007 Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan: 30.000,00 €   
 
 
d) Beschlussvorschlag: 
Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 385.000,00 € von Investition 3030762101 „THW, 2.BA“ auf 
Investition 3020102007 „Straßenbau Bahnhofsgebiet“ umgewidmet. Die Mittel sind im HH 2023 
erneut einzustellen. 
 

 
 



Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 
 
Drucksache:   VL-24/2022 2. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Städtische Gremien 
 
 
Beratungsfolge Termin 

HAFI 29.03.2022 
Stadtverordnetenversammlung 31.03.2022 
 
 
 
LOSLAND -  Zukunft vor Ort gestalten 
Hier: Zusammensetzung der Steuerungsgruppe 
 
a) Erläuterung: 
In der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wurde die Teilnahme am Projekt 
LOSLAND – Zukunft vor Ort gestalten – bis Ende 2022 beschlossen.  
 
In der Zwischenzeit wurden über die nächsten Schritte und die Zusammensetzung der 
Steuerungsgruppe gesprochen:  
 
Die Steuerungsgruppe ist während der Planungsphase (vor Zukunftsrat und Zukunftsforum) sowie 
in der Transferphase (nach Zukunftsrat und Zukunftsforum) das zentrale Gremium, das 
Entscheidungen rund um die konkrete Ausgestaltung des LOSLAND-Prozesses fällt und die 
Anbindung der Ergebnisse des Zukunftsrates an die Politik gewährleistet.  
Die Steuerungsgruppe sollte aus maximal 10 Personen bestehen. In ihr sollten alle Fraktionen 
vertreten sein, relevante Vertreter/innen aus der Verwaltung und optional Vertreter/innen aus der 
Zivilgesellschaft. Der Bürgermeister und/oder die verantwortliche Person für den LOSLAND-
Prozess aus der Verwaltung sollten ebenfalls Mitglieder der Steuerungsgruppe sein.  
Die Steuerungsgruppe entscheidet in der Planungsphase über 
 

- die konkrete Leitfrage des Zukunftsrates unter dem Überthema der „enkeltauglichen 
Zukunft“ 

- die passende Variante des Losverfahrens zur Leitfrage, um die Teilnehmenden zu  
rekrutieren, 

- ob der analog stattfindende Zukunftsrat durch Online-Beteiligung ergänzt werden soll 
- und über begleitende Maßnahmen der politischen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

 
Der Umfang der Arbeit der Steuerungsgruppe liegt bei ca. 6 Stunden (Richtwert). Für die 
Arbeitstreffen können unterschiedliche analoge und digitale Formate gefunden werden, z.B. zwei 
intensive Workshops oder mehrere kürzere Einheiten.  
 
Für die Transferphase sollten mindestens zwei Treffen der Steuerungsgruppe eingeplant werden. 
Die Steuerungsgruppe kann in der Transferphase durch ein bis zwei Vertreter/innen aus dem 
Zukunftsrat erweitert werden. 
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b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
      
 
d) Beschlussvorschlag: 
Die Zusammensetzung der Steuerungsgruppe für das Projekt LOSLAND – Zukunft vor Ort 
gestalten – bis Ende 2022 wird wie folgt beschlossen: (…) 
 

 
 
 
 



Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 
 
Drucksache:   VL-4/2019 9. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus 
 
 
Beratungsfolge Termin 

Magistrat 24.03.2022 
HAFI 29.03.2022 
Stadtverordnetenversammlung 31.03.2022 
 
 
 
EFRE-Programm „Lokale Ökonomie; 
hier: Verlängerung des Bewilligungszeitraums 
 
a) Erläuterung: 
Die Förderbestimmungen legen in Ziffer 9.1 als Termin für die letztmalige Antragstellung den 
31.12.2021 fest. Innerhalb der Förderperiode wurden nicht alle Fördermittel ausgeschöpft; durch 
die Verlängerung des Bewilligungszeitraums soll weiteren Interessierten die Möglichkeit einer 
Antragstellung gegeben werden. 
 
Zum Hintergrund: 
Das Programm hat das Ziel, Investitionen in Bestandsbetriebe und Neuansiedlungen in der 
Altstadt zu fördern und damit zu einer Belebung der Altstadt beizutragen. Insbesondere in der 
Startphase des Förderprogramms haben viele Interessierte ihre Investitionen auf Grund der 
Corona-Pandemie zurückgestellt. Aktuell verfügt das Programm daher noch über ca. € 50.000,- an 
nicht beantragten Fördermitteln, würde insofern die Förderung von 2 – 3 weiteren Projekten 
(maximale Fördersumme pro Projekt sind € 25.000,-) ermöglichen. 
Nach Rücksprache mit der WI-Bank als Fördermittelgeberin und dem Hessischen Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen ist eine Verlängerung der Antragsfrist durch die 
bewilligende Stelle (Stadt Homberg (Efze)) grds. möglich, allerdings müssen für eine Förderung 
alle bewilligten Projekte bis Ende 2022 umgesetzt, abgewickelt und abgerechnet sein. Eine 
Verlängerung dieser Frist ist auf Grund der Bindung an den EU-Haushalt nicht möglich. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
Förderbestimmungen der Stadt Homberg (Efze) über die Gewährung von Zuwendungen aus 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014 bis 2020 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
keine 
Kostenstelle:  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:    
Tatsächlich verfügbare Mittel:    
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d) Beschlussvorschlag: 
Die ‚Förderbestimmungen der Stadt Homberg (Efze) über die Gewährung von Zuwendungen aus 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014 bis 2020‘ werden 
dahingehend angepasst, dass der in Ziffer 9.1 festgesetzte Zeitraum für die Stellung von 
Förderanträgen vom 31.12.2021 auf den 30.04.2022 verlängert wird. 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. 200116_Förderrichtlinie_Lokale Ökonomie_final 
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Lokale Ökonomie Altstadt Homberg (Efze) 

Förderbestimmungen der Stadt Homberg (Efze) 

über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE) 2014 bis 2020 

(IWB-EFRE-Programm Hessen 2014-2020) 

 

Präambel 

Ziel dieses Förderprogrammes ist die gezielte Förderung der lokalen Wirtschaft, von 

Existenzgründungen und Neuansiedlungen kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU) zur 

Strukturerhaltung, Strukturstärkung und insbesondere wirtschaftlicher Belebung der 

Homberger Altstadt um Funktionsverlusten und Leerständen entgegenzuwirken.  

 

1. Allgemeine Regelungen 

Die Stadt Homberg (Efze) gewährt Zuwendungen als De-minimis-Beihilfen nach Maßgabe 

dieser Förderbestimmungen. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Zuwendung 

besteht nicht. Die Stadt Homberg (Efze) entscheidet durch den Förderausschuss „Lokale 

Ökonomie Homberg (Efze)“ über die Vergabe der Zuwendungen nach pflichtgemäßem 

Ermessen auf Grundlage dieser Förderbestimmungen und der verfügbaren finanziellen 

Mittel. 

 

2. Rechtsgrundlagen der Förderung aus dem EFRE sind 

Die maßgeblichen Rechtsgrundlagen sind: 

- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung kommunaler Investitionen zur 

Revitalisierung von Siedlungsbereichen einschließlich Förderung der lokalen 

Ökonomie in Hessen vom 8. März 2018 (StAnz. 13/2018, S. 409) aus Mitteln des 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Investitionen in Wachstum und 

Beschäftigung (IWB-EFRE- Programm Hessen 2014-2020; EFRE-ReSie und LokÖk); 

- die Vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu §44 der Hessischen 

Landeshaushaltsordnung; 

- die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlamentes und Rates vom 

17. Dezember 2013 (ABl. L 347 vom 20. Dezember 2013, S. 320-469), geändert 

durch Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlamentes und des 

Rates vom 18. Juli 2018 (ABl. L 193 vom 30. Juli 2018, S. 1-222); 

- die Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlamentes und des Rates 

vom 17. Dezember 2013 (ABl. L 347 vom 20. Dezember 2013, S. 289-302), geändert 

durch Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlamentes und des 

Rates vom 18. Juli 2018 (ABl. L 193 vom 30. Juli 2018, S. 1-222); 

- die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 (ABl. L 

352 vom 24. Dezember 2013, S. 1-8) sowie  

- die dazugehörigen Durchführungsrechtsakte und delegierten Rechtsakte. 

 

Die aktuell gültigen Rechtsakte können unter www.efre.hessen.de eingesehen und 

heruntergeladen werden. 

 

http://www.efre.hessen.de/
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Weitere Grundlage ist das Operationelle Programm für die Förderung von Investitionen in 

Wachstum und Beschäftigung in Hessen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung 2014-2020 (IWB-EFRE-Programm Hessen), genehmigt von der Europäischen 

Kommission mit Entscheidung vom 12. Dezember 2014 (CCI 2014DE16R-FOP007), 

geändert mit Beschluss der Europäischen Kommission vom 12. September 2018. 

 

3. Ziele des Lokale-Ökonomie-Programms 

Ziel dieses Förderprogrammes ist die gezielte Förderung der lokalen Wirtschaft, von 

Existenzgründungen und Neuansiedlungen kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU) zur 

Strukturerhaltung, Strukturstärkung und insbesondere wirtschaftlichen Belebung der 

Homberger Altstadt, um Funktionsverlusten und Leerständen entgegenzuwirken. Inhaltlich 

richtet sich das Förderprogramm an die Branchen Einzelhandel, Dienstleistungen, 

Handwerk, Gastronomie, Kultur- und Kreativwirtschaft, sowie Freiberufler. Diese sollen in 

ihrer Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit gestärkt und neue Arbeitsplätze geschaffen 

bzw. vorhandene gesichert werden. Das Programm fördert die Stabilisierung der Homberger 

Altstadt als Geschäfts- und Wirtschaftsstandort. Über Zuschüsse sollen Anreize zur 

Sicherung bzw. Erweiterung bestehender Standorte, Ansiedlung und Existenzgründung 

sowie die Verlagerung von Betrieben in das Programmgebiet und in Ausnahmefällen auch 

zur Verlagerung innerhalb des Programmgebietes erfolgen. 

 

4. Räumlicher Geltungsbereich (Fördergebiet) 

Der Geltungsbereich des Programmgebietes richtet sich nach dem anliegenden Plan 

„Gebietsabgrenzung“. 

 

5. Zuwendungsempfänger (Letztempfänger) 

5.1  

Zuwendungsempfänger sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die zum Zeitpunkt der 

Gewährung (Bewilligung) der Beihilfe die Definitionsmerkmale für KMU gemäß der Vorgabe 

der Europäischen Kommission betreffend die kleinen und mittleren Unternehmen erfüllen 

und ihre Betriebsstätte im Fördergebiet haben oder dort neu einrichten wollen. Sie müssen 

wirtschaftlich auf eigenes Risiko tätig sein. 

 

Gemäß Artikel 2 VO (EU) Nr. 651/2014 (AGVO) sind: 

 

Kleinstunternehmen, Unternehmen die 

- weniger als 10 Mitarbeiter und 

- einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 2 Mio. Euro 

haben. 

 

Kleine Unternehmen, Unternehmen die 

- weniger als 50 Mitarbeiter und 

- einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio. Euro 

haben. 

 

Mittlere Unternehmen, Unternehmen die 

- weniger als 250 Mitarbeiter und 
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- entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro oder eine 

Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio Euro haben. 

 

5.2 

Von der Förderung sind  

- Großflächiger Einzelhandel (VKF > 800 m²) und überregional tätige Einzelhandels- 

und Filialketten;  

- Wirtschaftsberatende Unternehmen; 

- Unternehmen des Bauhauptgewerbes; 

- Immobilienunternehmen einschließlich Unternehmen der Wohnungswirtschaft; 

- Unternehmen, für die ein Beihilfeverbot der EU besteht, sowie 

- Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei und des Verkehrs; 

- Kreditinstitute und Unternehmen aus dem Versicherungsgewerbe; 

- Stiftungen; 

- Vergnügungsstätten (z.B. Spielhallen, Wettbüros, Sexkinos, Sexshops, Nachtlokale, 

Stundenhotels, Bordelle); 

- Ärzte (mit Ausnahme von Neuansiedlungen und Existenzgründungen sowie 

kompletten Praxisverlagerungen) und  

- sog. 1-Euro-Shops  

ausgeschlossen. 

 

5.3  

Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen im Sinne der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur 

Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (Abl. der EG C 249/1 

vom 31.07.2014 ) werden nicht gewährt. 

 

6. Fördergegenstand (Art der förderfähigen Vorhaben) 

Gegenstand der Förderung sind folgende Maßnahmen: 

- Erstinvestitionen, notwendige Investitionen in Umbaumaßnahmen oder in die 

Innenausstattung, auch Investitionen in die Energie- und Wasserversorgung, wenn 

diese dem betrieblichen Eigenbedarf dienen; 

- Beratungsleistungen bei der Warenpräsentation, Werbemaßnahmen, Gestaltung der 

Geschäfts- und Verkaufsräume; 

- Modernisierungsmaßnahmen an Werbeanlagen (Schaufenster, Werbeschriftzüge); 

- Mieten/Pachten für Existenzgründer bis max. 6 Monate;  

- Gemeinsame Aktivitäten des Stadtmarketingvereins Homberg (Efze), wie etwa 

gemeinsame Marketingaktivitäten, verkaufsfördernde Aktionen und Veranstaltungen, 

gemeinsame Lichtkonzepte, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit; 

- Investitionen, die Unternehmen für die Standortsicherung und -erweiterung im 

Programmgebiet bzw. für eine Verlagerung auf einen neuen Standort in das 

Programmgebiet tätigen müssen, um ihre Produktion bzw. Dienstleistung (Handel, 

Gastronomie, sonstige Dienstleistungen) zu sichern, aufrecht zu erhalten und/oder zu 

erweitern; 

- Investitionen, die Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich 

Freiberuflern für die Neuansiedlung/Existenzgründung im Programmgebiet 

aufwenden müssen; 
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- Investitionen, die der Standorterweiterung zur Sicherung und Schaffung von 

Arbeitsplätzen im Programmgebiet dienen; 

- Investitionen, die für die im Zuge der Verlagerung des Unternehmens notwendige 

Anpassung angemieteter oder erworbener gewerblicher Immobilien an die eigenen 

betrieblichen Erfordernisse erforderlich werden; 

- Markteintrittsaufwendungen (z.B. Beratung, Marketing, Werbung, Internetauftritt), 

wenn dadurch eine deutliche Verbesserung der Unternehmenssicherung zu erwarten 

ist sowie 

- Investitionsvorhaben im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft (der Begriff Kultur- 

und Kreativwirtschaft bezieht sich vor allem auf Beschäftigte und Unternehmen, die 

Tätigkeiten ausüben, die ein kreatives Moment beinhalten, ihren Schwerpunkt aber 

nicht in der kommerziellen und massenmedialen Vermarktung großen Stils haben. 

Ihre Beschäftigungsschwerpunkte liegen in der Herstellung, Veredelung und 

Verbreitung von Kulturgütern oder Leistungen oder sie tragen zur 

Verbreitungsfähigkeit und zur Vermittlung von künstlerischen und kulturellen 

Produkten und Dienstleistungen unmittelbar bei). 

 

7. Art und Höhe der Förderung 

Die Förderung ist projektgebunden und wird als Zuschuss im Wege der Anteilfinanzierung zu 

den zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Bei Nichteinhaltung der Fördervoraussetzungen 

sind die Zuwendungsempfänger zur vollständigen oder anteiligen Rückzahlung der 

gewährten Zuwendung verpflichtet. 

 

Die Förderung stellt eine De-minimis-Beihilfe im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 

der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen dar 

(nichtgenehmigungsbedürftige „Bagatellförderung“). 

 

Zur Sicherstellung der Förderhöchstgrenze von insgesamt 200.000 € in drei Steuerjahren, 

hat der Zuwendungsempfänger eine entsprechende De-minimis-Erklärung abzugeben. 

 

7.1 Zuwendungsfähige Ausgaben 

Zuwendungsfähige Ausgaben sind 

- Sachausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben 

stehen. Hierzu zählen beispielsweise Ausgaben für an Dritte vergebene (Liefer-) 

Aufträge, Bauausgaben, Baumaterial, Raumeinrichtungen, Büro- oder 

branchenspezifische Ausstattungen, Verbrauchsmaterial im geringen Umfang als 

Erstausstattung; 

- Eigenleistungen in Form von Erbringung von Arbeitsleistungen; dabei wird der Wert 

der Arbeitsleistung auf einen Stundensatz von fünfzehn Euro festgelegt; 

zuwendungsfähig ist maximal ein Betrag von 2.500 Euro; 

- Ausgaben für Beratungsleistungen und 

- Betriebsausgaben für Mieten oder Pachten; diese sind für einen Zeitraum von bis zu 

sechs Monaten nach einer Existenzgründung zuwendungsfähig. 

 

Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für 

- Grunderwerb; 
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- Nicht in Anspruch genommene Skonti oder Rabatte; 

- Erstattungsfähige Umsatzsteuer; 

- Mahngebühren und Sollzinsen; 

- Ausgaben für Personal, auch von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (450 

Euro Job); 

- Investitionen, die der Ersatzbeschaffung dienen (eine Ersatzbeschaffung liegt nicht 

vor, wenn das neu angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgut wegen seiner 

technischen Überlegenheit oder rationelleren Arbeitsweise für den Betrieb eine 

wesentlich andere Bedeutung hat als das ausgeschiedene Wirtschaftsgut); 

- Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für im Straßenverkehr zugelassene 

Fahrzeuge, die primär dem Transport von Personen oder Gütern dienen (Ausnahme 

z.B. Werkstattwagen, Verkaufswagen) sowie 

- Gebrauchte Wirtschaftsgüter, es sei denn, es handelt sich um ein Unternehmen in 

der Existenzgründungsphase (60 Monate) und die Wirtschaftsgüter wurden nicht von 

verbundenen oder sonst wirtschaftlich, rechtlich oder personell verflochtenen 

Unternehmen angeschafft. 

 

7.2 Fördersatz 

Der Fördersatz beträgt 50 % der förderfähigen Ausgaben. 

 

7.3 Höchst- und Mindestbetrag der Förderung 

Der Höchstförderbetrag beträgt 25.000 €. Der Mindestförderbetrag beträgt 2.000 €. 

 

7.4 Zweckbindungsfrist 

Die Zweckbindungsfrist für ein nach diesen Förderbestimmungen gefördertes Vorhaben 

beträgt fünf Jahre. Die Zweckbindungsfrist beginnt mit dem Abschluss des Vorhabens. Die 

Verwendung der Zuwendung für den im Antrag angegebenen Zweck wird von der Stadt 

Homberg (Efze) überwacht. Eine Änderung des Verwendungszweckes bedarf der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung der Stadt Homberg (Efze). 

 

Bei Nichteinhaltung der Zweckbindungsfrist sind die Zuwendungsempfänger zur anteiligen 

Rückzahlung verpflichtet. 

 

8. Zuwendungsvoraussetzungen 

8.1 Beginn des Vorhabens 

Eine Zuwendung kann nur für ein Investitionsvorhaben gewährt werden, mit dem vor 

Antragseingang bei der antragsannehmenden Stelle (siehe unter Nr. 9) noch nicht begonnen 

worden ist, wobei der Antragseingang keine grundsätzlich positive Förderentscheidung 

begründet. Beginn des Investitionsvorhabens ist grundsätzlich der Abschluss eines der 

Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages. Bei Baumaßnahmen 

gelten Planung und Bodenuntersuchung nicht als Beginn des Vorhabens. 

 

8.2 Beratung 

Bei Unternehmensgründung, insbesondere auch in der Startphase, ist eine vorherige 

Beratung durch qualifizierte Fachleute oder Einrichtungen (z.B. Industrie- und 

Handelskammer (IHK), Handwerkskammer (HWK), Wirtschaftsförderung der Stadt Homberg 

(Efze) oder des Schwalm-Eder-Kreises, RKW Hessen) in Anspruch zu nehmen. 
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8.3 Eigenmittel 

Der Zuwendungsempfänger/die Zuwendungsempfängerin hat eine angemessene 

Eigenbeteiligung (Eigenmittel) nachzuweisen. Diese sollte mindestens 15 % des 

Gesamtinvestitionsvolumens betragen. 

 

8.4 Sicherung der Gesamtfinanzierung 

Die Förderung erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass die Gesamtfinanzierung des 

Investitionsvorhabens nachweislich gesichert ist. 

 

8.5 Öffentlich-rechtliche Bedenken 

Die Förderung kann nur gewährt werden, wenn gegen das Vorhaben keine öffentlich-

rechtlichen Bedenken, insbesondere in planungsrechtlicher, raumordnerischer, 

städtebaulicher oder umweltschutzrechtlicher Hinsicht bestehen. 

 

8.6 Durchführungszeit 

Der Zuschuss wird nur für ein Investitionsvorhaben gewährt, mit dem innerhalb von 3 

Monaten nach Bewilligung begonnen und das innerhalb von 12 Monaten nach der 

Bewilligung durchgeführt wird. Kann das im Zuwendungsbescheid enthaltene 

Investitionsende nicht eingehalten werden, so ist bei der bewilligenden Stelle ein schriftlich 

begründeter Antrag auf Investitionszeitraumverlängerung zu stellen. Spätester Termin für 

den Investitionsabschluss ist der 31.12.2022. 

 

9. Auswahlverfahren und -kriterien 

9.1 Anträge 

Die Anträge sind formgebunden einzureichen an den 

Magistrat der Stadt Homberg (Efze) 

Fachbereich Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Tourismus 

Rathausgasse 1 

34576 Homberg (Efze) 

 

Die Anträge können kontinuierlich, letztmalig zum 31.12.2021, gestellt werden. Mit dem 

Antrag sind vorzulegen: 

- Investitionsplan; 

- Finanzierungsplan; 

- Bei Existenzgründung Businessplan; 

- Projektbeschreibung des Vorhabens mit Zeitplan; 

- Liquiditäts- und Umsatzplan über 2 Jahre sowie eine Bestätigung eines 

Kreditinstitutes über die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des Vorhabens im 

Falle des erwarteten Zuschusses; 

- Aufstellung der zu sichernden bzw. zu schaffenden Arbeitsplätze; 

- Überblick über den beruflichen Werdegang des Antragsstellers (Kurzlebenslauf) und  

- De-minimis-Erklärung. 

 

9.2 Nachreichen von Unterlagen 

Die Frist für die Vervollständigung der Antragsunterlagen inkl. erforderlicher Anlagen beträgt 

ein Monat und beginnt mit dem Eingang des Antragsformulars bei der zuständigen Stelle. 
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Der Förderausschuss behält sich vor, bei Nichteinhaltung der vorbezeichneten Frist den 

Förderantrag abzulehnen. 

 

9.3 Antragsformulare, Unterstützung, Beratung, Ansprechpartner 

Antragsformulare, Informationen, Unterstützung und Beratung sind erhältlich bei dem 

Magistrat der Stadt Homberg (Efze) 

Fachbereich Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Tourismus 

Rathausgasse 1 

34576 Homberg (Efze) 

www.homberg-efze.eu/lokaleoekonomie 

wirtschaftsfoerderung@homberg-efze.de 

 

9.4 Auswahlkriterien 

Es gelten die generellen Auswahlkriterien für die Förderung mit EFRE-Mitteln, insbesondere 

- Beitrag zur Erreichung des Ziels des operationellen Programms, die 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung der Unternehmen in Homberg (Efze) zu 

erhöhen; 

- Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Projektträgers; 

- wirtschaftliche Angemessenheit der Projektkosten, gesicherte Finanzierung, und 

nachhaltige Tragfähigkeit des Vorhabens; 

- Beurteilung der Marktchancen im Hinblick auf  

o stimmiges Unternehmenskonzept; 

o gute Geschäftsidee und 

o Standortwahl unter Beachtung der Konkurrenzsituation; 

- Verknüpfung mit Zielen der Stadtentwicklung im Hinblick auf 

o das Entgegenwirken von Leerstand; 

o Revitalisierung und Belebung der Altstadt; 

o Erhöhung der Versorgungsqualität und 

o Schaffung wohnungsnaher Arbeits- oder Ausbildungsplätze. 

 

Die Vorgaben und Ziele des integrierten Handlungskonzepts der Stadt Homberg (Efze), das 

unter www.homberg-efze.eu/lokaleoekonomie abrufbar ist, sind zu berücksichtigen. 

 

9.5 Förderausschuss 

Die vollständigen Antragsunterlagen werden dem Förderausschuss „Lokale Ökonomie 

Homberg (Efze)“ zur Prüfung, Beratung, Abstimmung und Entscheidung über die 

Förderfähigkeit vorlegt. 

Der Förderausschuss besteht aus: 

- drei Mitgliedern des Magistrats der Stadt Homberg (Efze); 

- einem Vertreter des Fachbereichs Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Tourismus 

der  Stadt Homberg (Efze); 

- einem Vertreter der VR-PartnerBank eG; 

- einem Vertreter der Kreissparkasse Schwalm-Eder; 

- einem Vertreter der IHK Kassel-Marburg und 

- einem Vertreter der Kreishandwerkerschaft Schwalm-Eder. 

 

http://www.homberg-efze.eu/lokaleoekonomie
mailto:wirtschaftsfoerderung@homberg-efze.de
http://www.homberg-efze.eu/lokaleoekonomie


 

 8 

9.6 Zuwendungsbescheid 

Der Zuwendungsbescheid wird formgebunden schriftlich durch die Stadt Homberg (Efze) 

erteilt. 

 

9.7 Auszahlung 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt erst nach Vorlage und Prüfung der eingereichten 

Rechnungen. Diese sind in 2-facher Ausfertigung (Original + Kopie) einzureichen. 

Originalbelege erhalten die Zuwendungsempfänger nach Prüfung zurück. Zuwendungen 

werden erst ab einem Mindestbetrag in Höhe von 2.000 € ausgezahlt. In begründeten Fällen 

– insbesondere bei Existenzgründungen – kann bei Bedarf dieser Mindestbetrag 

herabgesetzt werden. Näheres hierzu regelt der Zuwendungsbescheid. 

 

10 % der Zuwendung werden erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises ausgezahlt. 

 

9.8 Verwendungsnachweis 

Die Zuwendungsempfänger haben den Verwendungsnachweis innerhalb von sechs Monaten 

nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten auf den 

Bewilligungszeitraum folgenden Monats der Stadt Homberg (Efze) vorzulegen, sofern nicht 

im Zuwendungsbescheid eine kürzere Frist bestimmt ist. Der Verwendungsnachweis ist mit 

Belegen in zweifacher Ausfertigung (Orginal + Belegkopie) einzureichen. Näheres hierzu 

regelt der Zuwendungsbescheid.  

 

Die Zuwendungsempfänger haben im Verwendungsnachweis folgende 

Bestätigungserklärung abzugeben: 

Es wird erklärt, dass die vorstehend aufgeführten Ausgaben (tatsächlich 

durchgeführte Investitionen) für die im Bewilligungsbescheid aus dem 

Wirtschaftsförderungsprogramm „Lokale Ökonomie“ im Rahmen des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014 - 2020 einzeln dargestellten 

Investitionen getätigt und die Angaben über die Maßnahmen, ihre Ausgaben und die 

Finanzierung vollständig belegt sind. Zur Nachprüfung stehen die im 

Bewilligungsbescheid genannten Unterlagen einschließlich Rechnungen, Belege und 

Verträge zur Verfügung. 

 

9.9 Rechtsgrundlagen 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung, für den Nachweis und die 

Prüfung der Verwendung, für die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides 

sowie für die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die unter 2. genannten 

Rechtsgrundlagen. 

 

10. Widerruf und Rücknahme bei Nichteinhaltung von Auflagen bzw. Nichterfüllung 

von Fördervoraussetzungen 

10.1 Widerruf- und Rücknahmevorbehalt 

Für Widerruf und Rücknahme des Zuwendungsbescheides gelten die Vorschriften des 

Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) in der jeweils aktuellen Fassung. Der 

Zuwendungsbescheid kann insbesondere dann ganz oder teilweise widerrufen / 

zurückgenommen werden, wenn 
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- gegen die im Bescheid aufgeführten Festlegungen verstoßen wird; 

- die ergangenen Auflagen bei erforderlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren 

zur Durchführung des Vorhabens nicht eingehalten werden; 

- der Verwendungsnachweis nicht ordnungsgemäß geführt oder dieser nicht bis zum 

Abschluss der Investition, die innerhalb eines Jahres ab Bewilligung getätigt werden 

muss, vorgelegt wird; 

- unrichtige Angaben gemacht oder Tatsachen verschwiegen werden oder die Stadt 

Homberg (Efze) von Tatsachen Kenntnis erhält, die für die Beurteilung der 

Förderungswürdigkeit des Vorhabens oder die Bewilligung bzw. Belassung der 

bewilligten Förderung von Bedeutung sind, 

- eine spätere Förderung für das gleiche Vorhaben aus anderen Programmen erfolgt 

oder 

- das Vorhaben nicht entsprechend dem Förderantrag und den dazu vorgelegten 

Unterlagen durchgeführt wird. 

Im Falle der Rücknahme bzw. des Widerrufs sind bereits gezahlte Zuwendungen 

unverzüglich zurückzuzahlen und nach Maßgabe der bei Fälligkeit des 

Rückzahlungsbetrages geltenden Bestimmungen des Hessischen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) ab dem Zeitpunkt, in dem die Gründe für die 

Rücknahme bzw. den Widerruf eingetreten sind, zu verzinsen. Das sind z. Z. fünf 

Prozentpunkte über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank jährlich. 

 

10.2 Subventionserheblichkeit 

Auf das Hessische Gesetz über die Vergabe von Subventionen nach Landesrecht 

(Hessisches Subventionsgesetz) vom 18.05.1977 (GVBl. I S. 199) und das 

Subventionsgesetz – (SubvG) – vom 29.07.1976 (BGBI. I S. 2037) wird besonders 

hingewiesen. Die in einem Förderantrag enthaltenen Angaben, die einem 

Zuwendungsbescheid zu Grunde liegenden Bestimmungen sowie die in § 4 SubvG i. V. m. § 

1 Hessisches Subventionsgesetz genannten Umstände, die für die Bewilligung, Gewährung, 

Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Zuwendung maßgeblich sind, 

sind subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches. 

 

Gemäß § 3 SubvG i. V. m. § 1 Hessisches Subventionsgesetz sind unverzüglich alle 

Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, 

Inanspruchnahme oder dem Belassen dieser Zuwendung entgegenstehen oder für die 

Rückforderung erheblich sind. Zu diesen Tatsachen gehören insbesondere die Finanzierung, 

technische Konzeption, Wirtschaftlichkeit und Angaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 

UStG. Hierzu gehören auch die Tatsachen, die für die EU-beihilferechtliche Bewertung 

dieser Zuwendung erheblich sind. 

 

Sofern die Zuwendungsempfänger unrichtige oder unvollständige Angaben über 

subventionserhebliche Tatsachen machen oder Angaben über subventionserhebliche 

Tatsachen unterlassen, können sie sich gemäß § 264 StGB wegen Subventionsbetrug 

strafbar machen. 
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11. Prüfungs- und Kontrollmöglichkeiten 

Die Bewilligungsstelle überprüft die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen sowohl 

anhand der eingereichten Unterlagen als auch vor Ort in den Räumen der 

Zuwendungsempfänger, bei der belegaufbewahrenden Stelle sowie am Durchführungsort 

des Vorhabens. Die EFRE-Verwaltungsbehörde, die EFRE-Prüfbehörde, der Hessische 

Rechnungshof, der Europäische Rechnungshof sowie weitere Prüforgane der Europäischen 

Union können ebenfalls Überprüfungen vornehmen und alle mit dem geförderten Vorhaben 

in Zusammenhang stehende Unterlagen einsehen und kopieren. 

 

12. Aufbewahrungspflichten 

Für die Originalrechnungen und Belege besteht eine Archivierungspflicht bis zum 

31.12.2028. Die De-minimis-Erklärung der Förderempfänger sowie die De-minimis-

Bescheinigung für die Förderempfänger sind jeweils zehn Jahre ab der Bewilligung der 

Förderung aufzubewahren. 

 

13. Information- und Kommunikation 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger erklärt sich mit der 

Antragstellung damit einverstanden, dass zum Zwecke der Transparenz ihr oder sein Name 

sowie Angaben über das Vorhaben und über die Höhe des Zuschusses in geeigneter Form 

veröffentlicht werden können. 

 

14. Publizitätspflicht 

Die von der Europäischen Union vorgeschriebenen Informations- und 

Kommunikationspflichten nach Artikel 115 i. V. m. Anhang XII (Nr. 2.2) der Verordnung (EU) 

Nr. 1303/2013 und der Artikel 3 bis 5 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 821/2014 sind 

einzuhalten. Demnach ist bei allen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen darauf 

hinzuweisen, dass das Vorhaben aus Mitteln des IWB-EFRE-Programms Hessen unterstützt 

wird. 

 

Der Hinweis muss den Vorgaben der Artikel 3 bis 5 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 

821/2014 entsprechen (gem. Merkblatt „Informations- und Kommunikationsmaßnahmen“, 

https://wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/efre/efre-2014-bis-2020/information-und-

kommunikation) und dabei an gemeinsamer und deutlich sichtbarer Stelle das Emblem der 

Europäischen Union, die Schriftzüge „Europäische Union“ und „Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung“ und den Hinweis „Investition in Ihre Zukunft“ enthalten. 

 

Die o.g. Unterlagen sind auch auf der Website der Stadt Homberg (Efze) unter 

www.homberg-efze.eu/lokaleoekonomie und im Rahmen der Antragstellung bei der 

Wirtschaftsförderung erhältlich. 

 

15. Inkrafttreten, Bewilligungszeitraum, Geltungszeitraum 

Diese Förderbestimmungen treten am 01.11.2019 in Kraft. 

 

Der Bewilligungszeitraum endet zum 31.12.2021. Diese Förderbestimmungen gelten bis zum 

31.12.2023. 

 

Anlage: Fördergebiet gemäß Ziffer 4 der Förderbestimmungen 

https://wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/efre/efre-2014-bis-2020/information-und-kommunikation
https://wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/efre/efre-2014-bis-2020/information-und-kommunikation
http://www.homberg-efze.eu/lokaleoekonomie


Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 
 
Drucksache:   VL-74/2022 
 
Fachbereich:  Städtische Gremien 
 
 
Beratungsfolge Termin 

HAFI 29.03.2022 
Stadtverordnetenversammlung 31.03.2022 
 
 
 
Änderung der Besetzung der Sportkommission 
 
a) Erläuterung: 
Im Verlauf der Legislaturperiode hat sich herausgestellt, dass es sinnvoll sein könnte, die 
Besetzung der Sportkommission noch einmal anzupassen. 
 
Ein entsprechender Wahlvorschlag wird rechtzeitig vor der Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
 
d) Beschlussvorschlag: 
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